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Bekanntmachung des Landkreises Uelzen

Haushaltssatzung des Wasserversorgungs- 
zweckverbandes Landkreis Uelzen  

für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 13 des Nds. Gesetzes über die kommunale Zu-
sammenarbeit (NKomZG) vom 19. Februar 2004 in der z.Zt. gül-
tigen Fassung hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am  
3. Dezember 2012 diese Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2013 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird 

im Erfolgsplan mit den jeweiligen Gesamtbeträgen 
der Erträge auf 3.809.500,00 €
der Aufwendungen auf 3.949.300,00 €

und im Vermögensplan mit den jeweiligen Gesamtbeträgen
der Einnahmen auf 1.598.000,00 €
der Ausgaben auf 1.598.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung 
von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist (Kreditermächti-
gung), wird festgesetzt auf 627.000,00 €.

Uelzen, den 3. Dezember 2012

Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen
 gez. H.-H. Schulze   gez. F. Peters
 Verbandsvorsitzender L.S.  Geschäftsführer

Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, Han-
nover, hat die beschlossene Haushaltssatzung für 2013 gemäß 
§ 16 Abs. 3 NKomZG in Verbindung mit § 120 Abs. 2 NKomVG 
hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen 
Kreditaufnahmen am 17. Mai 2013 (Az. 32.26/10302-2012) ge-
nehmigt und festgestellt, dass die Haushaltssatzung weitere ge-
nehmigungspflichtige Teile nicht enthält.

Der Wirtschaftsplan 2013 liegt im Anschluss an diese Bekannt-
machung in den nächsten sieben Tagen in der Zeit von 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr zu jedermanns Einsicht im Kreishaus, Veerßer Stra-
ße 53, 29525 Uelzen, Zimmer 108, aus.

Uelzen, den 3. Juni 2013
Wasserversorgungszweckverband
LandkreiS UeLzen
der Geschäftsführer (Peters)

Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Bekanntmachung der Feststellung der  
Jahresabschlüsse 2006 und 2007 des Eigenbetriebs 

Stadtforst Uelzen sowie öffentliche Auslegung  
der Jahresabschlüsse

Jahresabschluss 2006

Am 13. August 2012 wurde folgender Feststellungsvermerk vom 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen erteilt:

42. Jahrgang Nr. 11
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Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 18. Juli 2012 
abgeschlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jah-
resabschlusses 2006 beauftragte Steuerberatungsgesellschaft 
„Landwirtschaftliche Buchstelle Dieter Holl und Partner“, Gr. 
Liederner Str. 9, 29525 Uelzen der Jahresabschluss 2006 nebst 
Anlagen des Eigenbetriebs „Stadtforst Uelzen“ für das Haus-
haltsjahr 2006 den gesetzlichen Vorschriften entspricht mit der 
Einschränkung, dass die prüfende Steuerberatungsgesellschaft 
nicht an der Inventuraufnahme teilgenommen hat. Trotz dieser 
Einschränkung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Der Rat der Stadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2013 
den Jahresabschluss 2006 festgestellt und den Bürgermeister 
und die Werksleitung entlastet. Gleichzeitig hat er folgende Er-
gebnisverwendung beschlossen:

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2006 in Höhe von 
-7.279,07 € ist durch
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordent-
lichen Ergebnisses abzudecken. Der Überschuss des außer-
ordentlichen Ergebnisses 2006 in Höhe von 215,49 € ist der 
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergeb-
nisses zuzuführen.

Jahresabschluss 2007

Am 12. März 2013 wurde folgender Feststellungsvermerk vom 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen erteilt:

Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 28. Februar 
2013 abgeschlossener Prüfung durch die mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses 2007 beauftragte Steuerberatungsgesell-
schaft „Landwirtschaftliche Buchstelle Dieter Holl und Partner“, 
Gr. Liederner Str. 9, 29525 Uelzen der Jahresabschluss 2007 
nebst Anlagen des Eigenbetriebs „Stadtforst Uelzen“ für das 
Haushaltsjahr 2007 den gesetzlichen Vorschriften entspricht 
mit der Einschränkung, dass die prüfende Steuerberatungs-
gesellschaft nicht an der Inventuraufnahme teilgenommen hat. 
Trotz dieser Einschränkung vermittelt der Jahresabschluss un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.

Der Rat der Stadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 27. Mai 2013 
den Jahresabschluss 2007 festgestellt und den Bürgermeister 
und die Werksleitung entlastet. Gleichzeitig hat er folgende Er-
gebnisverwendung beschlossen:

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2007 in Höhe 
von 140.914,47 € der Rücklage aus Überschüssen des ordent-
lichen Ergebnisses zuzuführen. Der Überschuss des außer-
ordentlichen Ergebnisses 2007 in Höhe von 357.751,10 € ist 
der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergeb-
nisses zuzuführen.

Öffentliche Auslegung

Beide Jahresabschlüsse liegen mit den Anhängen und den An-
lagen zu den Anhängen vom Tage nach der Bekanntmachung 
an 7 Arbeitstagen während der Öffnungszeiten im Bürgeramt 
der Stadt Uelzen, Herzogenplatz 2, Zimmer 1, öffentlich aus.

Uelzen, den 7. Juni 2013
Stadt UeLzen
in Vertretung gez. Jürgen Markwardt 
erster Stadtrat

Vorbereitende Bauleitplanung der Samtgemeinde  
Bevensen-Ebstorf; hier: 38. Änderung des  

fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehemaligen 
Samtgemeinde Bevensen im Bereich der Stadt  

Bad Bevensen und der Gemeinde Altenmedingen

Der Landkreis Uelzen hat mit Verfügung vom 5. Juni 2013 – Az. 
63/40/02/38 – gem. § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die vom 
Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf am 14. März 2013 
beschlossene 38. Änderung des Flächennutzungsplanes vom  
14. Juni 1977 i.d.F. der Änderungen vom 29. Oktober 1981,  
10. Juni 1983, 24. Juli 1986, 18. September 1986, 10. November 
1988, 3. August 1989, 30. Januar 1990, 22. Mai 1990, 6. Sep-
tember 1990, 12. März 1992, 4. Juni 1992, 10. Dezember 1992,  
19. Mai 1994, 1. Dezember 1994, 13. Dezember 1995, 19. Juni 
1997, 27. Oktober 1998, 2. Dezember 1999, 21. September 
2000, 15. Oktober 2001, 19. November 2002, 20. Februar 2003, 
9. März 2006, 17. Dezember 2007, 10. Juni 2010 und 9. Juni 
2011 mit Auflage genehmigt.

Die Änderungen betreffen folgende Flächen:

38.1 (Stadt Bad Bevensen, OT Gollern)

Ausweisung eines Sondergebietes „Bioenergie und Landwirt-
schaft“ sowie einer Grünfläche am nord-östlichen Ortsrand des 
OT Gollern an der Straße nach Masbrock.

38.2 (Gemeinde Altenmedingen, OT Vorwerk)

Ausweisung eines Sondergebietes „Bioenergie und Landwirt-
schaft“ sowie einer Grünfläche am süd-östlichen Ortsrand des 
OT Vorwerk an der Kreisstraße 39.

Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus 
den Planzeichnungen (Teilblätter 38.1 + 38.2) und der Begrün-
dung inkl. Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklä-
rung, liegt vom Tage dieser Bekanntmachung an während der 
Öffnungs-/Servicezeiten sowie nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten in Zimmer 40 der 
Samt-gemeinde Bevensen-Ebstorf, Lindenstraße 12 in 29549 
Bad Bevensen, ständig aus. Jedermann kann Einsicht nehmen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dem Tage 
der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Uelzen wirksam.

Es wird darauf hingewiesen, dass die beachtliche Verletzung 
der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 – 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs dann un-
beachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich 
gegenüber der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind.

Bad Bevensen, 10. Juni 2013 
SaMtGeMeinde BeVenSen-eBStorF
der Samtgemeindebürgermeister
kammer

Haushaltssatzung der Gemeinde Hanstedt  
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassun
gsgesetzes(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hanstedt in der 
Sitzung am …………….. folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen:
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§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird
1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  813.500 E
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 813.500 E
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 E
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 E

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 773.500 E
2.2 der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 732.600 E
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 135.500 E
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 135.500 E
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 E
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 E
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 100.000 E festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) 350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H.
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmä-
ßigem Aufwand nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten 
Aufwendungen bis zur Höhe von 1.600 E als unerheblich.
Hanstedt, den
Bürgermeister 

Hundesteuersatzung der Gemeinde Oetzen

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F.v.  
17. Dezember 2010 (Nds GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds GVBl.  S. 279), des 
§ 3 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
i.d.F.v. 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 2007, 41), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl.  
S. 279) hat der Rat der Gemeinde Oetzen in seiner Sitzung am  
24. April 2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als sechs Monate 
alten Hunden im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines Hundes 
nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als 
sechs Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in sei-
nem Haushalt, Betrieb, seiner  Institution oder Organisation 
für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen 
hat. Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund 
im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halterin/Halter 
des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf  Probe oder zum Anlernen 
hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, dass der Hund in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuer-
frei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn 
die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde be-
messen. Sie beträgt jährlich:

 a. für den ersten Hund 48,00 €
 b. für den zweiten Hund 72,00 €
 c. für jeden weiteren Hund 96,00 €
 d. für jeden gefährlichen Hund 240,00 €
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 d) sind solche 

Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erzie-
hung/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Ver-
letzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche Hunde 
in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, 
die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggres-
sivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere 
gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinaus 
gehende Kampfbereitschaft, Angrifflust oder Schärfe gezeigt 
haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach 
§ 3 Abs. 3 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5) 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Absatz 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als ers-
ter Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeinde-
gebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die 
sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern 
oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten 
von

 a. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 
und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 
sowie von Hunden, die sonst im öffentlichem Interesse 
gehalten werden;

 b. Diensthunden nach ihrem Dienstende;
 c. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen 

unentbehrlich sind.
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 % zu ermäßigen für das Halten 

von einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt 
wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr 
als 200 m entfernt liegen.

(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag 
des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag 
der Gemeinde zugegangen ist.
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§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Auf-
nahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, frühes-
tens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in 
dem der Hund sechs Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hunde-
halterin/eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steu-
erpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden 
Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder meh-
rerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so 
beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats in 
dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder stirbt, 
oder die Hundehalterin/Hundehalter wegzieht.

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben. Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht  
(§ 6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeit-
raum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuer-
schuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die 
Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, 
wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 1. Juli eines jeden Jahres fällig. Auf An-
trag kann die Zahlung in vierteljährlichen Teilbeträgen zum  
15. Februar / 15. Mai / 15. August und 15. November gewährt 
werden. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1  
Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Der Steuerbescheid kann gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit anderen 
Heranziehungsbescheiden der Gemeinde zusammengefasst 
erteilt werden.

(4) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann 
die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen 
nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
dies binnen einer Woche bei der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neuge-
borene Hunde gelten mit Ablauf des sechsten Monats nach 
der Geburt als angeschafft.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer Wo-
che, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft wurde, 
abhanden gekommen oder verstorben ist, bei der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/ 
der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im Falle der Ab-
gabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmel-
dung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche  schrift-
lich bei der Gemeinde anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgege-
ben, die bei der Abmeldung eines Hundes wieder abgegeben 
werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung 
oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich 
sichtbare Hundesteuermarke tragen.

(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufge-
nommen hat ist verpflichtet, der Gemeinde die zur Feststel-
lung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen 
Sachverhalts erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu er-
teilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten 
nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch 
andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, 
Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution 

oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter Aus-
kunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i.V.m. § 93 AO).

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 des Niedersächsischen 
Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

 a. entgegen § 3 (NHundG) einen Hund ohne die erforderliche 
Sachkunde hält,

 b. entgegen § 4 (NHundG) einen Hund ohne Kennzeichnung 
durch einen Transponder hält,

 c. entgegen § 5 (NHundG) einen Hund ohne Haftpflichtversi-
cherung hält.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig

 a. entgegen § 8 Abs.1 den Beginn der Hundehaltung nicht 
binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 b. entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt,
 c. entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht bin-

nen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,
 d. entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für 

die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht binnen 
einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 e. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes 
die Steuermarke nicht abgibt und diese weiterhin verwen-
det,

 f. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund 
außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grund-
besitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundemarke 
führt oder laufen lässt,

 g. entgegen § 8 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  
10.000 E geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft mit Ausnahme von § 3, der rückwirkend zum  
1. Januar 2013 in Kraft tritt. Gleichzeitig wird die Satzung vom  
1. April 2004 durch diese Satzung ersetzt. 

Rosche, 25. April 2013
Gemeinde oetzen
der Gemeindedirektor
H. rätzmann

Hundesteuersatzung der Gemeinde Rätzlingen

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F.v. 17. Dezem-
ber 2010 (Nds GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds GVBl.  S. 279), des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F.v.  
23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 2007, 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat 
der Rat der Gemeinde Rätzlingen in seiner Sitzung am 23. April 
2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als sechs Monate 
alten Hunden im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines Hundes 
nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als 
sechs Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in sei-
nem Haushalt, Betrieb, seiner  Institution oder Organisation 
für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen 
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hat. Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund 
im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halterin/Halter 
des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen 
hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, dass der Hund in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuer-
frei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn 
die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde be-
messen. Sie beträgt jährlich:

 a. für den ersten Hund 48,00 €
 b. für den zweiten Hund 72,00 €
 c. für jeden weiteren Hund 96,00 €
 d. für jeden gefährlichen Hund 240,00 €
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 d) sind solche 

Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erzie-
hung/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Ver-
letzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche Hunde 
in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, 
die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggres-
sivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere 
gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinaus 
gehende Kampfbereitschaft, Angrifflust oder Schärfe gezeigt 
haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach 
§ 3 Abs. 3 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5) 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Absatz 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als ers-
ter Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeinde-
gebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die 
sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern 
oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten 
von

 a. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 
und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 
sowie von Hunden, die sonst im öffentlichem Interesse 
gehalten werden;

 b. Diensthunden nach ihrem Dienstende;
 c. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen 

unentbehrlich sind.
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 % zu ermäßigen für das Halten 

von einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt 
wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr 
als 200 m entfernt liegen.

(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag 
des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag 
der Gemeinde zugegangen ist.

§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Auf-
nahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, frühes-

tens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in 
dem der Hund sechs Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hunde-
halterin/eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steu-
erpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden 
Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder meh-
rerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so 
beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats in 
dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder stirbt, 
oder die Hundehalterin/Hundehalter wegzieht.

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben. Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht  
(§ 6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeit-
raum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuer-
schuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die 
Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, 
wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 1. Juli eines jeden Jahres fällig. Auf An-
trag kann die Zahlung in vierteljährlichen Teilbeträgen zum  
15. Februar/ 15. Mai/ 15. August und 15. November gewährt 
werden. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 
Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Der Steuerbescheid kann gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit ande-
ren Heranziehungsbescheiden der Gemeinde zusammenge-
fasst erteilt werden.

(4) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann 
die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen 
nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
dies binnen einer Woche bei der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neuge-
borene Hunde gelten mit Ablauf des sechsten Monats nach 
der Geburt als angeschafft.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer 
Woche, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft 
wurde, abhanden gekommen oder verstorben ist, bei der Ge-
meinde schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hun-
dehalterin/der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im 
Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei 
der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person 
anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche  
schriftlich bei der Gemeinde anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgege-
ben, die bei der Abmeldung eines Hundes wieder abgegeben 
werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung 
oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich 
sichtbare Hundesteuermarke tragen.

(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufge-
nommen hat ist verpflichtet, der Gemeinde die zur Feststel-
lung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen 
Sachverhalts erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu er-
teilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten 
nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch 
andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, 
Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfra-
ge über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Insti-
tution oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter 
Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i.V.m. § 93 
AO).



– 256 –

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 des Niedersächsischen 
Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

 a. entgegen § 3 (NHundG) einen Hund ohne die erforderliche 
Sachkunde hält,

 b. entgegen § 4 (NHundG) einen Hund ohne Kennzeichnung 
durch einen Transponder hält,

 c. entgegen § 5 (NHundG) einen Hund ohne Haftpflichtversi-
cherung hält.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr.2 NKAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig

 a. entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht 
binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 b. entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt,
 c. entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht bin-

nen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,
 d. entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für 

die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht binnen 
einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 e. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes 
die Steuermarke nicht abgibt und diese weiterhin verwen-
det,

 f. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund 
außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grund-
besitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundemarke 
führt oder laufen lässt,

 g. entgegen § 8 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  
10.000 E geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft mit Ausnahme von § 3, der rückwirkend zum  
1. Januar 2013 in Kraft tritt. Gleichzeitig wird die Satzung vom  
17. Juni 2004 durch diese Satzung ersetzt. 

Rosche, 24. April 2013
Gemeinde rätzlingen
der Gemeindedirektor
H. rätzmann

Hundesteuersatzung der Gemeinde Rosche

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F.v. 17. Dezem-
ber 2010 (Nds GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds GVBl.  S. 279), des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F.v.  
23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 2007, 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat 
der Rat der Gemeinde Rosche in seiner Sitzung am 22. April 2013 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als sechs Monate 
alten Hunden im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines Hundes 
nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als 
sechs Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in sei-
nem Haushalt, Betrieb, seiner  Institution oder Organisation 
für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen 
hat. Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund 
im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halterin/Halter 
des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Ver-

wahrung genommen hat oder auf  Probe oder zum Anlernen 
hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, dass der Hund in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuer-
frei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn 
die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde be-
messen. Sie beträgt jährlich:

 a. für den ersten Hund 48,00 €
 b. für den zweiten Hund 72,00 €
 c. für jeden weiteren Hund 96,00 1
 d. für jeden gefährlichen Hund 240,00 €
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 d) sind solche 

Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erzie-
hung/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Ver-
letzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche Hunde 
in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, 
die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggres-
sivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere 
gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinaus 
gehende Kampfbereitschaft, Angrifflust oder Schärfe gezeigt 
haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach 
§ 3 Abs. 3 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5) 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Absatz 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als ers-
ter Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeinde-
gebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die 
sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern 
oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten 
von

 a. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 
und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 
sowie von Hunden, die sonst im öffentlichem Interesse 
gehalten werden;

 b. Diensthunden nach ihrem Dienstende;
 c. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen 

unentbehrlich sind.
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 % zu ermäßigen für das Halten 

von einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt 
wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr 
als 200 m entfernt liegen.

(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag 
des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag 
der Gemeinde zugegangen ist.

§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Auf-
nahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, frühes-
tens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in 
dem der Hund sechs Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hunde-
halterin/eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steu-
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erpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden 
Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder meh-
rerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so 
beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats in 
dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder stirbt, 
oder die Hundehalterin/Hundehalter wegzieht.

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben. Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht  
(§ 6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeit-
raum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuer-
schuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die 
Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, 
wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 01.07. eines jeden Jahres fällig. Auf An-
trag kann die Zahlung in vierteljährlichen Teilbeträgen zum  
15. Februar / 15. Mai / 15. August und 15. November gewährt 
werden. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 Satz 
2  festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach der 
Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Der Steuerbescheid kann gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit anderen 
Heranziehungsbescheiden der Gemeinde zusammengefasst 
erteilt werden.

(4) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann 
die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen 
nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
dies binnen einer Woche bei der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neuge-
borene Hunde gelten mit Ablauf des sechsten Monats nach 
der Geburt als angeschafft.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer Wo-
che, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft wurde, 
abhanden gekommen oder verstorben ist, bei der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/
der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im Falle der Ab-
gabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmel-
dung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche  schrift-
lich bei der Gemeinde anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgege-
ben, die bei der Abmeldung eines Hundes wieder abgegeben 
werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung 
oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich 
sichtbare Hundesteuermarke tragen.

(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufge-
nommen hat ist verpflichtet, der Gemeinde die zur Feststel-
lung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen 
Sachverhalts erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu er-
teilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten 
nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch 
andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, 
Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution 
oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter Aus-
kunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i.V.m. § 93 AO).

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 des Niedersächsischen 
Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig
 a. entgegen § 3 (NHundG) einen Hund ohne die erforderliche 

Sachkunde hält,
 b. entgegen § 4 (NHundG) einen Hund ohne Kennzeichnung 

durch einen Transponder hält,
 c. entgegen § 5 (NHundG) einen Hund ohne Haftpflichtversi-

cherung hält.
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr.2 NKAG handelt, 

wer vorsätzlich oder leichtfertig
 a. entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht 

binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,
 b. entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt,
 c. entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht bin-

nen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,
 d. entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für 

die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht binnen 
einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 e. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes 
die Steuermarke nicht abgibt und diese weiterhin verwen-
det,

 f. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund 
außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grund-
besitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundemarke 
führt oder laufen lässt,

 g. entgegen § 8 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  
10.000 E geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft mit Ausnahme von § 3, der rückwirkend zum  
1. Januar 2013 in Kraft tritt. Gleichzeitig wird die Satzung vom  
4. März 2004 durch diese Satzung ersetzt. 

Rosche, 23. April 2013
Gemeinde rosche
der Gemeindedirektor
Musik

Hundesteuersatzung der Gemeinde Stoetze

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F.v. 17. Dezem-
ber 2010 (Nds GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds GVBl. S. 279), des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F.v.  
23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 2007, 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat 
der Rat der Gemeinde Stoetze in seiner Sitzung am 23. April 2013 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als sechs Monate 
alten Hunden im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines Hundes 
nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als 
sechs Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in sei-
nem Haushalt, Betrieb, seiner  Institution oder Organisation 
für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen 
hat. Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund 
im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halterin/Halter 
des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf  Probe oder zum Anlernen 
hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, dass der Hund in der 
Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuer-
frei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn 
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die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das 
Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-
meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde be-
messen. Sie beträgt jährlich:

 a. für den ersten Hund 48,00 €
 b. für den zweiten Hund 72,00 €
 c. für jeden weiteren Hund 96,00 €
 d. für jeden gefährlichen Hund 240,00 €
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 d) sind solche 

Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Erzie-
hung/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Ver-
letzung von Personen besteht oder von denen eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche Hunde 
in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen Hunde, 
die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte Aggres-
sivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder Tiere 
gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hinaus 
gehende Kampfbereitschaft, Angrifflust oder Schärfe gezeigt 
haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit nach 
§ 3 Abs. 3 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt hat.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5) 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Absatz 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als ers-
ter Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeinde-
gebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die 
sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern 
oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten 
von

 a. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 
und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 
sowie von Hunden, die sonst im öffentlichem Interesse 
gehalten werden;

 b. Diensthunden nach ihrem Dienstende;
 c. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen 

unentbehrlich sind.
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 % zu ermäßigen für das Halten 

von einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt 
wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr 
als 200 m entfernt liegen.

(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag 
des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag 
der Gemeinde zugegangen ist.

§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Auf-
nahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, frühes-
tens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in 
dem der Hund sechs Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hunde-
halterin/eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steu-
erpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden 
Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder meh-
rerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so 
beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats in 
dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder stirbt, 
oder die Hundehalterin/Hundehalter wegzieht.

§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben. Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht  
(§ 6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeit-
raum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuer-
schuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die 
Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, 
wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 1. Juli eines jeden Jahres fällig. Auf An-
trag kann die Zahlung in vierteljährlichen Teilbeträgen zum  
15. Februar / 15. Mai / 15. August und 15. November gewährt 
werden. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1  
Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Der Steuerbescheid kann gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit anderen 
Heranziehungsbescheiden der Gemeinde zusammengefasst 
erteilt werden.

(4) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann 
die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen 
nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
dies binnen einer Woche bei der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neuge-
borene Hunde gelten mit Ablauf des sechsten Monats nach 
der Geburt als angeschafft.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer Wo-
che, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft wurde, 
abhanden gekommen oder verstorben ist, bei der Gemeinde 
schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hundehalterin/
der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im Falle der Ab-
gabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmel-
dung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche schrift-
lich bei der Gemeinde anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgege-
ben, die bei der Abmeldung eines Hundes wieder abgegeben 
werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung 
oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich 
sichtbare Hundesteuermarke tragen.

(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufge-
nommen hat ist verpflichtet, der Gemeinde die zur Feststel-
lung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen 
Sachverhalts erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu er-
teilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten 
nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch 
andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, 
Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution 
oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter Aus-
kunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i.V.m. § 93 AO).

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 des Niedersächsischen 
Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

 a. entgegen § 3 (NHundG) einen Hund ohne die erforderliche 
Sachkunde hält,

 b. entgegen § 4 (NHundG) einen Hund ohne Kennzeichnung 
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durch einen Transponder hält,
 c. entgegen § 5 (NHundG) einen Hund ohne Haftpflichtversi-

cherung hält.
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr.2 NKAG handelt, 

wer vorsätzlich oder leichtfertig
 a. entgegen § 8 Abs.1 den Beginn der Hundehaltung nicht 

binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,
 b. entgegen § 8 Abs.1 die Rasse des Hundes nicht angibt,
 c. entgegen § 8 Abs.2 das Ende der Hundehaltung nicht bin-

nen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,
 d. entgegen § 8 Abs.3 den Wegfall der Voraussetzungen für 

die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht binnen 
einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 e. entgegen § 8 Abs.4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes 
die Steuermarke nicht abgibt und diese weiterhin verwen-
det,

 f. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund 
außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grund-
besitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundemarke 
führt oder laufen lässt,

 g. entgegen § 8 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht 
wahrheitsgemäß erteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  
10.000 E geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft mit Ausnahme von § 3, der rückwirkend zum  
1. Januar 2013 in Kraft tritt. Gleichzeitig wird die Satzung vom  
23. Januar 2002 durch diese Satzung ersetzt. 

Rosche, 24. April 2013
Gemeinde Stoetze
der Gemeindedirektor
Musik

Hundesteuersatzung der Gemeinde Suhlendorf

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F.v. 17. Dezem-
ber 2010 (Nds GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds GVBl. S. 279), des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i.d.F.v.  
23. Januar 2007 (Nds. GVBl. 2007, 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat 
der Rat der Gemeinde Suhlendorf in seiner Sitzung am 25. April 
2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als sechs Monate 
alten Hunden im Gemeindegebiet. Wird das Alter eines Hundes 
nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als 
sechs Monate ist.

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung

(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in sei-
nem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organisation für 
Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. 
Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer einen Hund im 
Interesse einer juristischen Person hält. Als Halterin/Halter des 
Hundes gilt ferner, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung 
genommen hat oder auf  Probe oder zum Anlernen hält, wenn 
sie/er nicht nachweisen kann, dass der Hund in der Bundesre-
publik Deutschland bereits versteuert oder steuerfrei gehalten 
wird. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, 
Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen 
den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.

(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten als von ihren 
Haltern gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen ge-

meinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner. 

§ 3 
Steuermaßstab und Steuersätze

(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde be-
messen. Sie beträgt jährlich:

 a. für den ersten Hund 48,00 €
 b. für den zweiten Hund 72,00 € 
 c. für jeden weiteren Hund 96,00 €
 d. für jeden gefährlichen Hund 240,00 €
(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 d) sind solche 

Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, Er-
ziehung/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer 
Verletzung von Personen besteht oder von denen eine Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche 
Hunde in diesem Sinne sind insbesondere auch diejenigen 
Hunde, die bereits in der Öffentlichkeit durch eine gesteigerte 
Aggressivität aufgefallen sind, insbesondere Menschen oder 
Tiere gebissen oder sonst eine über das natürliche Maß hin-
aus gehende Kampfbereitschaft, Angrifflust oder Schärfe ge-
zeigt haben, soweit die zuständige Behörde die Gefährlichkeit 
nach § 3 Abs. 3 Niedersächsisches Hundegesetz festgestellt 
hat.

(3) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5) 
werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen Hunde 
nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird 
(§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nach 
Absatz 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als ers-
ter Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt.

§ 4 
Steuerfreiheit

Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gemeinde-
gebiet aufhalten, ist das Halten derjenigen Hunde steuerfrei, die 
sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen 
Gemeinde innerhalb der Bundesrepublik Deutschland versteuern 
oder dort steuerfrei halten.

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung

(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten 
von

 a. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen 
und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 
überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 
sowie von Hunden, die sonst im öffentlichem Interesse 
gehalten werden;

 b. Diensthunden nach ihrem Dienstende;
 c. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen 

unentbehrlich sind.
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 % zu ermäßigen für das Halten 

von einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt 
wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr 
als 200 m entfernt liegen.

(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag 
des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem der Antrag 
der Gemeinde zugegangen ist.

§ 6 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des auf die Auf-
nahme nach § 2 Abs. 1 folgenden Kalendermonats, frühes-
tens mit dem ersten Tag des folgenden Kalendermonats, in 
dem der Hund sechs Monate alt wird. Bei Zuzug einer Hunde-
halterin/eines Hundehalters in die Gemeinde beginnt die Steu-
erpflicht mit dem ersten Tag des auf den Zuzug folgenden 
Kalendermonats. Beginnt das Halten eines Hundes oder meh-
rerer Hunde bereits am ersten Tag eines Kalendermonats, so 
beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem Tag. 

(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Kalendermonats in 
dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder stirbt, 
oder die Hundehalterin/Hundehalter wegzieht.
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§ 7 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben. Er-
hebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an dessen 
Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht  
(§ 6 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhebungszeit-
raum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuer-
schuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. Endet die 
Steuerpflicht (§ 6 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, 
wird die Jahressteuer anteilig erhoben.

(2) Die Steuer wird zum 1. Juli eines jeden Jahres fällig. Auf An-
trag kann die Zahlung in vierteljährlichen Teilbeträgen zum  
15. Februar/ 15. Mai / 15. August und 15. November gewährt 
werden. Bei erstmaliger Heranziehung ist ein nach Abs. 1 
Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach 
der Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig.

(3) Der Steuerbescheid kann gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit ande-
ren Heranziehungsbescheiden der Gemeinde zusammenge-
fasst erteilt werden.

(4) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die 
gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, kann 
die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festge-
setzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten zwei Wochen 
nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

§ 8 
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat 
dies binnen einer Woche bei der Gemeinde schriftlich anzu-
zeigen. Hierbei ist die Rasse des Hundes anzugeben. Neuge-
borene Hunde gelten mit Ablauf des sechsten Monats nach 
der Geburt als angeschafft.

(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer 
Woche, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft 
wurde, abhanden gekommen oder verstorben ist, bei der Ge-
meinde schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die Hun-
dehalterin/der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im 
Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei 
der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person an-
zugeben.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder 
Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche  schrift-
lich bei der Gemeinde anzuzeigen.

(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgege-
ben, die bei der Abmeldung eines Hundes wieder abgegeben 
werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung 
oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, deutlich 
sichtbare Hundesteuermarke tragen.

(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufge-
nommen hat ist verpflichtet, der Gemeinde die zur Feststel-
lung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen 
Sachverhalts erforderlichen Auskünfte wahrheitsgemäß zu er-
teilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten 
nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg verspricht, sind auch 
andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, 
Mieter oder Pächter verpflichtet, der Gemeinde auf Nachfrage 
über die auf dem Grundstück, im Haushalt, Betrieb, Institution 
oder Organisation gehaltenen Hunde und deren Halter Aus-
kunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i.V.m. § 93 AO).

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 des Niedersächsischen 
Gesetzes über das Halten von Hunden (NHundG) handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig

 a. entgegen § 3 (NHundG) einen Hund ohne die erforderliche 
Sachkunde hält,

 b. entgegen § 4 (NHundG) einen Hund ohne Kennzeichnung 
durch einen Transponder hält,

 c. entgegen § 5 (NHundG) einen Hund ohne Haftpflichtversi-
cherung hält.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr.2 NKAG handelt, 
wer vorsätzlich oder leichtfertig

 a. entgegen § 8 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht 
binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 b. entgegen § 8 Abs. 1 die Rasse des Hundes nicht angibt,
 c. entgegen § 8 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht 

binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,
 d. entgegen § 8 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für 

die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht binnen 
einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt,

 e. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des 
Hundes die Steuermarke nicht abgibt und diese weiterhin 
verwendet,

 f. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund 
außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grund-
besitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundemarke 
führt oder laufen lässt,

 g. entgegen § 8 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde 
nicht wahrheitsgemäß erteilt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
10.000 E geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Hundesteuersatzung tritt mit dem Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft mit Ausnahme von § 3, der rückwirkend zum  
1. Januar 2013 in Kraft tritt. Gleichzeitig wird die Satzung vom  
2. Dezember 2004 durch diese Satzung ersetzt. 

Suhlendorf, den 26. April 2013
Gemeinde Suhlendorf
der Bürgermeister
Weichsel

Haushaltssatzung der Gemeinde Wriedel  
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Verfassungsgesetzes 
hat der Rat der Gemeinde Wriedel in der Sitzung am 17. April 
2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  1.886.100 o
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.886.100 o
1.3 der außerordentlichen Erträge  0 o
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 o

2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 1.816.800 o
2.2 der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 1.781.300 o
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 135.200 o
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 133.200 o
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 o
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 26.400 o
festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.
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§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 200.000 o festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das 
Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
  (Grundsteuer A) 390 v. H.
 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H.
2. Gewerbesteuer 390 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Bürgermeisters, über- und außerplanmä-
ßigem Aufwand nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten 
Aufwendungen bis zur Höhe von 2.000 o als unerheblich.

Wriedel, den 17. April 2013
(Breyer)
Bürgermeister 
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